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Liebe Mandanten,
nach einem sonnigen Intermezzo holen 
uns nun wieder die märztypischen Wetter-
kapriolen ein, so dass wir unsere Frühlings-
gefühle etwas zügeln und auf die ersten 
echten Frühlingsboten noch etwas warten 
müssen. Aber das ist der Kreislauf der Na-
tur und des Lebens, ohne echte Vorfreude 
könnten wir die Schönheit der warmen 
Jahreszeit schließlich nicht richtig genießen. 
Ist es übrigens nicht einmal schön, so locker 
und unbeschwert einfach über das Wetter 
zu plaudern? Mit uns können Sie selbstver-
ständlich auch über die wichtigen Dinge des 
Lebens und Ihres Geschäfts sprechen – egal 
bei welchem Wetter.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine März 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.03.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019

Umsatzsteuer ⁴ 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019

Sozialversicherung ⁵ 27.03.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2016:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine April 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019

Sozialversicherung⁵ 26.04.2019 entfällt entfällt
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E I N K O M M E N S T E U E R

Kraftfahrzeugsteuer und Dieselfahrver-
bot

Der Halter eines Euro 5 Dieselfahrzeugs 
meinte, da er wegen geltender Dieselfahr-
verbote einzelne Straßen nicht befahren 
dürfe, dass sich seine Kraftfahrzeugsteuer 
reduzieren müsse.

Das Finanzgericht Hamburg lehnte dies ab. 
Eine solche Ermäßigung sei vom Gesetzge-
ber nicht vorgesehen. Das verstoße auch 
nicht gegen den Grundsatz der gleichmäßi-
gen Besteuerung.

Bemessungsgrundlage für die Kraftfahr-
zeugsteuer ist der Kohlendioxidausstoß des 
jeweiligen Fahrzeugs, nicht aber die Koh-
lendioxidbelastung der Luft in den Straßen, 
die befahren werden oder befahren werden 
dürfen. Die Bemessungsgrundlage ist für alle 
Halter eines Euro 5 Fahrzeugs als Steuersub-
jekt gleich. Darauf, ob das Fahrzeug über-
haupt genutzt wird, über welchen Zeitraum 
und in welchem Ausmaß oder welche Stra-
ßen befahren oder nicht befahren werden, 
kommt es nicht an.

Schwarzer Anzug ist keine Berufsklei-
dung

Als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
können u. a. Aufwendungen für „typische 
Berufskleidung“ berücksichtigt werden.

Zur „typischen Berufskleidung“ gehören Klei-
dungsstücke, die

_als Arbeitsschutzkleidung auf die 
jeweils ausgeübte Berufstätigkeit 
zugeschnitten sind oder

_nach ihrer uniformartigen Beschaf-
fenheit oder dauerhaft angebrach-
ten Kennzeichnung durch Firme-
nemblem objektiv eine berufliche 
Funktion erfüllen. Das Logo darf 
aber hinsichtlich der Größe und 
Anbringung am Kleidungsstück nicht 
derart unauffällig gestaltet sein, dass 
es in der Öffentlichkeit nicht wahr-
genommen wird.

Das Finanzgericht Berlin Brandenburg hat 
entschieden, dass schwarze Kleidung (z. B. 
Anzug, Schuhe, Bluse, Pullover) bei haupt-
beruflich tätigen Trauerrednern als auch bei 
allen anderen Berufsgruppen keine „typische 
Berufskleidung“ sei. Diese Kleidungsstücke 
sind nach Auffassung des Gerichts „gewöhn-
liche bürgerliche Kleidung“ und die Aufwen-
dungen dafür grundsätzlich nicht abzugsfä-
hig. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Voraussetzungen für die Abzinsung von 
Verbindlichkeiten

Bilanzierende Unternehmer haben die in der 
Bilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter zu 
bewerten. Unverzinsliche Verbindlichkeiten 
mit einer Laufzeit von mindestens einem 
Jahr sind mit einem Zinssatz von 5,5 % ab-
zuzinsen.

In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall war die Frage zu klären, ob ein 
verzinsliches oder unverzinsliches Darlehn 
vorlag. Die ursprünglichen Vertragsbedin-
gungen sahen grundsätzlich eine Verzins-
lichkeit vor. Diese war jedoch abhängig von 
Dividendenzahlungen aus Aktien, deren Kauf 
Anfang 2010 mit einem Darlehn finanziert 
worden war. Da die Dividendenzahlungen 
ausblieben, wurden die Vertragsbedingun-
gen des Darlehns in Bezug auf die Verzins-

ung noch im November 2010 geändert und 
mit Wirkung ab Januar 2011 eine Mindest-
verzinsung festgelegt.

Das Finanzamt nahm zum 31. Dezember 
2010 eine Abzinsung vor, da es das Darlehn 
als unverzinslich, mit einer fiktiven Laufzeit 
von zwölf Jahren beurteilte.

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. 
Nach seinem Urteil ist ein Darlehn verzins-
lich, wenn eine Zinsvereinbarung getroffen 
wurde. Entscheidend hierfür ist dabei der 
Zeitpunkt der Vereinbarung. Die Höhe des 
Zinssatzes und der Zeitpunkt der Zinszah-
lung sind für die Beurteilung ohne Bedeu-
tung.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Tarifbegünstigte Veräußerung einer 
freiberuflichen Einzelpraxis

Die tarifbegünstigte Veräußerung einer 
freiberuflichen Einzelpraxis setzt voraus, dass 
der Steuerpflichtige die wesentlichen vermö-
gensmäßigen Grundlagen entgeltlich und 
definitiv auf einen anderen überträgt.

Ein Berater übte seine freiberufliche Tätigkeit 
in einer Einzelpraxis aus, die er für einen 
Kaufpreis von 750.000 € an die S KG ver-
äußerte. Gegenstand des Kaufvertrags war 
neben dem mobilen Praxisinventar auch der 
gesamte Mandantenstamm des Beraters. Er 
verpflichtete sich zudem, im Rahmen einer 
freiberuflichen befristeten Tätigkeitsvereinba-
rung neue Mandate für die S KG zu akqui-
rieren und seine bisherigen sowie die neu 
akquirierten Mandanten im Namen und für 
Rechnung der S KG zu beraten. 

Da der Berater seine Tätigkeit für die S KG 
nach zwei Jahren aufgegeben und unter 
Mitnahme des überwiegenden Teils seiner 
Mandanten wieder eine Beratungstätigkeit 
im Rahmen einer Einzelpraxis aufgenommen 
hatte, vertrat das Finanzamt die Auffassung, 
dass der Veräußerungsgewinn als nicht be-
günstigter, laufender Gewinn zu erfassen sei.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtwei-
se des Finanzamts. Insbesondere die spätere 
Wiederaufnahme der freiberuflichen Tätigkeit 
sprach gegen eine tarifbegünstigte Veräu-
ßerung. Dass dies zum Zeitpunkt der Praxis-
übertragung nicht geplant war, spielt keine 
Rolle. Maßgebend ist allein, ob es objektiv 
zu einer definitiven Übertragung der we-
sentlichen Praxisgrundlagen gekommen ist.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch 
bei Mietverträgen mit Eigenbedarfs-
klausel möglich

Ein Vermieter hatte sich in einem unbefriste-
ten Mietvertrag vorbehalten, die Wohnung 
Familienangehörigen zu überlassen. Wenn 
die Nichte die Wohnung beziehen wolle, 
sollte der Mietvertrag zu einem bestimmten 
Datum enden. Der Mieter zog aus, bevor es 
zum Eigenbedarf kam. Kurz darauf verkaufte 
der Vermieter die Wohnung. Das Finanz-
amt erkannte die Vermietungsverluste nicht 
an, weil die Gewinnerzielungsabsicht fehle. 
Die Wohnung sei wegen Eigenbedarfs nur 
befristet vermietet gewesen. Zudem seien 
zwischen Vermietungsbeginn und Veräuße-
rung nur vier Jahre vergangen.

Dem widersprach das Finanzgericht Ham-
burg. Der Vermieter habe die Wohnung 
grundsätzlich auf Dauer vermieten wollen. 
Die Eigenbedarfsklausel stehe dem nicht 
entgegen, weil grundsätzlich eine unbe-
fristete Vermietung vereinbart war. Auch 
war der Eigenbedarf im Vertrag besonders 
erläutert. Demnach habe der Vermieter die 
Wohnung an die Nichte vermieten, d. h. 
nicht unentgeltlich überlassen, wollen. Die 
kurze Vermietungszeit störte das Gericht 
ebenfalls nicht. Denn der Veräußerungs-
entschluss wurde erst nach der Kündigung 
gefasst.
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Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rü-
ckenwind bei Fahrten mit dem Dienst-
fahrrad sowie für dienstliche Elektro- 
und Hybridfahrzeuge

Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber 
ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt 
bekommen, können sich seit 1. Januar 2019 
besonders freuen. Der geldwerte Vorteil 
aus der Überlassung eines Fahrrads oder 
Elektrofahrrads ist nunmehr steuerfrei. Vor-
aussetzungen hierfür sind, dass der Arbeit-
geber den Vorteil zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt und das 
Elektrofahrrad verkehrsrechtlich nicht als 
Kraftfahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil 
der Motor auch Geschwindigkeiten über 25 
km/h unterstützt.

Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das 
umweltfreundliche Engagement von Radfah-
rern und deren Arbeitgebern, die die private 

Nutzung sowie die Nutzung für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte und für Familienheimfahrten für ihre 
Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt 
ermöglichen, honoriert werden.

Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung 
von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 
bei der Dienstwagenbesteuerung gibt es seit 
Jahresbeginn eine gesetzliche Änderung. 
Diese müssen im Rahmen der Berechnung 
des geldwerten Vorteils nur noch mit der 
Hälfte des Neuwagenpreises angesetzt 
werden. Die Begünstigung gilt für Anschaf-
fungen vor dem 1. Januar 2022.

E I N K O M M E N S T E U E R
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E I N K O M M E N S T E U E R

Lohnnachzahlung und Abfindung als 
außerordentliche Einkünfte 

In einem arbeitsgerichtlichen Vergleich wur-
de vereinbart, dass die ursprünglich zum 31. 
Dezember 2011 ausgesprochene Kündigung 
erst zum 31. Dezember 2013 wirksam wer-
den sollte. Das dem Arbeitnehmer für die 
zwei Jahre zustehende Gehalt und die auf 
beide Jahre entfallenden Tantiemeansprü-
che wurden noch in 2013 an ihn ausgezahlt. 
Außerdem wurde eine Abfindung, zahlbar in 
2014, vereinbart.

Der Arbeitnehmer beantragte sowohl für 
2013 als auch für 2014 die Anwendung des 
besonderen Steuertarifs. Dies lehnte das 
Finanzamt ab.

Das Finanzgericht Hamburg folgte der 
Auffassung des Finanzamts. Die aufgrund 
des arbeitsgerichtlichen Vergleichs erfolgte 
Gehaltsnachzahlung war als „sonstiger Be-
zug“ im Jahr der Nachzahlung wie laufender 
Arbeitslohn zu versteuern. Gleiches galt für 
die Tantiemezahlungen.

Auch für die 2014 gezahlte Abfindung konn-
te eine Steuervergünstigung nicht gewährt 
werden, da sich keine erhöhte Steuerbelas-
tung infolge einer Zusammenballung der 
Einkünfte ergeben hatte. Ein solche läge nur 
vor, wenn der Arbeitnehmer unter Einschluss 
der Entschädigung im jeweiligen Veranla-
gungszeitraum insgesamt mehr erhält, als 
dies bei ungestörter Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses der Fall gewesen wäre.
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KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

Fehlende Steuerbescheinigung über die 
Ausschüttung aus der Kapitalrücklage 
führt zur Verwendungsfestschreibung 
auf 0 €

Schüttet eine Kapitalgesellschaft Beträge aus 
dem steuerlichen Einlagekonto aus, muss sie 
keine Kapitalertragsteuer einbehalten und 
an das Finanzamt abführen. Die Gesellschaft 
muss die Ausschüttung aus dem steuerli-
chen Einlagekonto nach amtlichem Muster 
dem Anteilseigner bescheinigen. Liegt diese 
Steuerbescheinigung nicht bis zum Tag der 
Bekanntgabe der erstmaligen Feststellung 
des steuerlichen Einlagekontos zum Schluss 
des Wirtschaftsjahrs, in dem die Ausschüt-

tung erfolgt ist, vor, gilt der Betrag der Einla-
genrückgewähr als mit 0 € bescheinigt.

Die Ausschüttung ist in der Folge steuer-
pflichtig, da sie als nicht aus dem steuerli-
chen Einlagekonto erfolgt gilt. Eine Korrektur 
ist ausgeschlossen. Diese gesetzlich ange-
ordneten Rechtsfolgen sind verfassungsge-
mäß.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist 
zur Zuordnungsentscheidung von ge-
mischt genutzten Leistungen zum Un-
ternehmen endet am 31. Juli

Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen 
ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, 
in welchem Umfang eine Zuordnung zum 
unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur 
wenn eine zumindest teilweise Zuordnung 
zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist 
grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in 
späteren Jahren gegebenenfalls eine Vor-
steuerberichtigung möglich.

Ein Unternehmer hat insbesondere dann 
bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er 
Gegenstände bezieht, die er teilweise unter-
nehmerisch und teilweise nichtunternehme-
risch zu verwenden beabsichtigt.

Handelt es sich bei der teilweisen nichtunter-
nehmerischen Verwendung um eine nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne 
(z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines 
Vereins), besteht grundsätzlich ein Auftei-
lungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine 
Zuordnung im vollen Umfang zum nichtun-
ternehmerischen Bereich möglich.

Handelt es sich bei der teilweise nichtun-
ternehmerischen Verwendung hingegen 
um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. 
B. Entnahme für den privaten Bedarf des 

Unternehmers), hat der Unternehmer in der 
Regel folgende Zuordnungswahlrechte:

_Der Gegenstand kann insgesamt 
der unternehmerischen Tätigkeit 
zugeordnet werden.

_Der Unternehmer kann den Gegen-
stand in vollem Umfang in seinem 
nichtunternehmerischen Bereich 
belassen.

_Der Gegenstand kann im Umfang 
der tatsächlichen (ggf. zu schätzen-
den) unternehmerischen Verwen-
dung seiner unternehmerischen 
Tätigkeit zugeordnet werden.

Für eine Zuordnung zum unternehmeri-
schen Bereich bedarf es weiterhin mindes-
tens einer 10 % igen unternehmerischen 
Nutzung.

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentschei-
dung zum Unternehmensvermögen mit 
endgültiger Wirkung bis spätestens zum 31. 
Juli des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die 
Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die Steuer-

U M S AT Z S T E U E R
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Umsatzsteuerentstehung bei Sollbe-
steuerung

Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem 
die Leistung ausgeführt wurde (Sollbesteue-
rung). Auf die Zahlung des Entgelts kommt 
es dabei nicht an. Das führt dazu, dass der 
leistende Unternehmer die Umsatzsteuer 
vorfinanzieren muss, wenn er das Entgelt bis 
zur Fälligkeit der Umsatzsteuer noch nicht 
vereinnahmt hat.

Eine Spielervermittlerin, die im bezahlten 
Fußball tätig war, erhielt Provisionszahlungen 
in Raten auf die Laufzeit der Arbeitsverträge 
vermittelter Spieler verteilt. Es stellte sich die 
Frage, ob die Vermittlerin die Umsatzsteu-
er im Jahr der Vermittlung versteuern und 
damit vorfinanzieren musste, oder in den 
Jahren, in denen sie die Zahlungen erhielt.

Der Gerichtshof der Europäischen Union 
entschied, dass die Umsatzsteuer mit Ab-

U M S AT Z S T E U E R

erklärung. Wird die Frist versäumt, ist im 
Zweifel eine spätere Zuordnung zum Un-
ternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein 
Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine 
Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr 
möglich.

Für Zuordnungen, die den Veranlagungs-
zeitraum 2018 betreffen, muss bis zum 31. 

Juli 2019 eine Zuordnungsentscheidung 
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen 
zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. 
Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuer-
berater an.

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

lauf des Zeitraums entsteht, auf den sich die 
geleisteten Zahlungen beziehen. Dienstleis-
tungen sind im Ausgangsfall dann bewirkt, 
wenn sie zu aufeinanderfolgenden Ab-
rechnungen oder Zahlungen Anlass geben. 
Ob das im konkreten Fall so ist, muss der 
Bundesfinanzhof nun prüfen. Insbesondere 
wird es darum gehen, ob nur eine einzelne 
Leistung erbracht wurde, die in Raten be-
zahlt wurde, oder ob bei einem prämienab-
hängigen Spielergehalt tatsächlich aufeinan-
derfolgende Leistungen vorliegen.

Hinweis: Der Entscheidung ist auch über 
die Spielervermittlung hinaus weitreichende 
Bedeutung beizumessen. Sie sollte in sämt-
lichen Fällen von Ratenzahlungsgeschäften 
beachtet werden.
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E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

Feststellung der Ausgangslohnsumme 
und der Zahl der Beschäftigten für Zwe-
cke der Schenkungsteuer

Ein Vater schenkte seiner Tochter 2012 
Anteile an der A GmbH, die als Holdingge-
sellschaft an mehreren Kapitalgesellschaften 
beteiligt war. Zur Berücksichtigung des Ver-
schonungsabschlags, der die Schenkung zu 
85 % steuerfrei stellt, war nach Auffassung 
des Finanzamts die sog. Ausgangslohnsum-
me festzustellen. Demnach entfiele der Ver-
schonungsabschlag anteilig, wenn die Sum-
me der Lohnsummen innerhalb fünf Jahren 
nach der Schenkung die Mindestlohnsumme 
von 400 % der Ausgangslohnsumme un-
terschritt. Die A GmbH meinte, sie sei als 
Kleinbetrieb von der Lohnsummenregelung 
auszunehmen, weil sie weniger als 20 Be-
schäftigte hatte.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass das 
Finanzamt die Ausgangslohnsumme zu-

treffend festgestellt hatte. Das Gericht wies 
zudem darauf hin, dass es sich bei der Fest-
stellung der Ausgangslohnsumme und der 
Feststellung der Anzahl der Beschäftigten 
um zwei getrennte Beurteilungen handelt. 
Nur aus der Feststellung einer Ausgangs-
lohnsumme lässt sich daher i. d. R. nicht her-
leiten, ob der Betrieb mehr als 20 Beschäf-
tigte hat und die Steuerbefreiung daher der 
Lohnsummenbeschränkung unterliegt.

Hinweis: Das Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetz hat nicht zuletzt im Zuge 
der umfassenden Reform 2016 weitreichen-
de Änderungen erfahren. Es empfiehlt sich 
daher generell, stets auch einen Steuerbera-
ter hinzuzuziehen.
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Aufteilung der Steuerschuld auch bei 
Steuererstattungsanspruch zusammen-
veranlagter Eheleute zulässig

Werden Eheleute zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt, ist jeder Ehegatte 
bis zur vollständigen Zahlung der Steuern 
Gesamtschuldner. Das bedeutet, dass das 
Finanzamt rückständige Steuern von jedem 
Ehegatten verlangen kann. Allerdings kann 
jeder Ehegatte die Aufteilung der Steuer-
schuld beantragen. Dafür ist die festgesetzte 
Steuer zunächst nach dem Verhältnis der 
Beträge aufzuteilen, die sich bei Einzelver-
anlagung ergeben würden. Hierauf sind 
Steuerabzugsbeträge, wie z. B. Lohnsteuern 
und getrennt festgesetzte Steuervorauszah-
lungen jedes Ehegatten, anzurechnen.

Der Aufteilungsantrag kann auch gestellt 
werden, wenn sich aus der Veranlagung ein 

Erstattungsanspruch ergibt und das Finanz-
amt mit Steuerschulden eines Ehegatten 
aufrechnen will.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Tipp: Befürchtet ein Ehegatte, dass das 
Finanzamt das gemeinsame Einkommen-
steuerguthaben mit Steuerschulden des 
Ehepartners aufrechnen will, sollte frühzeitig 
überprüft werden, ob ein Aufteilungsantrag 
sinnvoll ist. Der Antrag kann nur zwischen 
Bekanntgabe des Steuerbescheids und vor 
vollständiger Tilgung der Steuerschulden 
gestellt werden.

V E R FA H R E N S R E C H T
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Steuerbefreiung bei Umrüstung eines 
Pkw zum Elektrofahrzeug

Die   nach alter Rechtslage   fünfjähri-
ge Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge 
beginnt mit dem Datum der erstmaligen 
Zulassung. Unerheblich ist dabei, ob es sich 
um ein Elektroneufahrzeug oder um ein um-
gerüstetes Fahrzeug handelt.

Der Halter eines im September 1992 als 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor erstmals 
zugelassenen Pkw rüstete dieses um und 
meldete es im August 2015 als Fahrzeug mit 
Elektroantrieb neu an. Das Hauptzollamt 
lehnte die beantragte Steuerbefreiung ab, 
da der fünfjährige Begünstigungszeitraum 
bereits abgelaufen sei. Das Datum der Erst-
zulassung bezöge sich nicht auf den Zeit-
punkt der erstmaligen Zulassung als Elektro-
fahrzeug.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ab-
lehnung der Steuerbefreiung. An dem 
verkehrsrechtlich bestimmten Datum der 
erstmaligen Zulassung ändert sich durch 
eine spätere Umrüstung des Fahrzeugs auf 
einen Elektroantrieb nichts.

Hinweis: Das Urteil des Bundesfinanzhofs 
ist zur alten Rechtslage ergangen. Nach 
einer gesetzlichen Änderung wird die Steu-
erbefreiung bei erstmaliger Zulassung des 
Elektrofahrzeugs bis 31. Dezember 2020 für 
zehn Jahre ab dem Tag der erstmaligen Zu-
lassung gewährt. Für Fahrzeuge, die bis zum 
31. Dezember 2020 nachträglich zu einem 
Elektrofahrzeug umgerüstet werden, beginnt 
die Steuerbefreiung an dem Tag, an dem die 
Zulassungsbehörde die gesetzlichen Voraus-
setzungen als erfüllt feststellt.

S T E U E R L I C H E  F Ö R D E R U N G


